[image: 5856581b-809e-42dd-b0f9-dca1bccbdebe]Neuapostolische Kirche Westdeutschland

Bezirk [EINFÜGEN] – Gemeinde [EINFÜGEN]




Muster einer Geschäftsordnung eines Gemeindegremiums 


Das Gemeindegremium der Gemeinde … gibt sich gemäß der Rahmenrichtlinie der Kirchen-leitung vom 12.9.2019 nachfolgende Geschäftsordnung: 


1 	Mitglieder 
1.1 	Die Mitglieder des Gemeindegremiums sollen alle Altersgruppen und Interessen der Gemeinde repräsentieren. Die Anzahl von Schwestern sollte überwiegen. 
1.2 	Die Mitglieder werden in einer Gemeindestunde vom Gemeindevorsteher oder von dem bestehenden Gemeindegremium vorgeschlagen und nach Erörterung mit Mehrheitsvotum der anwesenden Gemeindemitglieder für ein Jahr berufen. 
1.3 	Die Mitglieder wählen eine Sprecherin oder einen Sprecher. Dieser gewährleistet die Kommunikation mit dem Gemeindevorsteher und stellt die Information der Gemeinde über alle wichtigen Themen sicher. 
1.4 	Alle Mitglieder des Gemeindegremiums pflegen einen engen Kontakt zu den von ihnen repräsentierten Gemeindemitgliedern. 



2 	Besprechungen 
2.1 	Das Gemeindegremium kommt regelmäßig an miteinander abgestimmten Terminen zusammen. 
2.2 	Der Gemeindevorsteher ist zu allen Besprechungen eingeladen; er kann sich von einem Amtsträger vertreten lassen. 
2.3 	Die Sprecherin oder der Sprecher übermittelt den Mitgliedern und dem Gemeinde-vorsteher möglichst eine Woche vor der Besprechung die Tagesordnung. Jedes Mitglied kann Vorschläge zur Tagesordnung anmelden. 
2.4 	Zu jeder Besprechung wird ein Ergebnisprotokoll erstellt und zeitnah den Mitgliedern und dem Gemeindevorsteher zugeleitet. 




3 	Zusammenarbeit mit dem Gemeindevorsteher 
3.1 	Vorschläge des Gemeindegremiums sollen grundsätzlich umgesetzt werden. Die Umsetzung bedarf der Zustimmung des Gemeindevorstehers. 
3.2 	Der Gemeindevorsteher darf Vorschlägen des Gemeindegremiums nicht zustimmen, wenn Regelungen der Kirchenleitung entgegenstehen. Er kann die Zustimmung verweigern, wenn die Besorgnis besteht, dass diese Vorschläge von der Gemeinde nicht mitgetragen werden oder berechtigte individuelle Interessen nicht hinreichend berücksichtigt sind. 
3.3 	Erkennt der Gemeindevorsteher einen Konfliktfall nach Nr. 3.2, trägt er seine Be-denken dem Gemeindegremium in einer Besprechung persönlich vor. Erforderlichenfalls erarbeiten Gemeindevorsteher und Gemeindegremium eine einvernehmliche Alternativlösung. 



4 Information der Gemeinde 
4.1 	Die Sprecherin oder der Sprecher des Gremiums informiert die Gemeinde zeitnah über die mit dem Gemeindevorsteher abgestimmten Vorhaben. 
4.2 	Informationen sollen möglichst schriftlich oder als Aushang zur Verfügung gestellt werden. 
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